
BayVSA: 36. Besondere Dienststellen

36.  Besondere Dienststellen 
 
36.1

Sofern Dienststellen in besonderem Maße Ziel von Angriffen auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität 
und Authentizität von Verschlusssachen sein können, legt das Staatsministerium diese als Dienststellen mit 
besonderem Geheimschutzbedarf fest.

36.2

1Dienststellen nach Nr. 36.1 treffen in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Verfassungsschutz weitere 
Sicherheitsvorkehrungen. 2Insbesondere sind mindestens alle vier Jahre umfassende Beratungen und 
Prüfungen durch das Landesamt für Verfassungsschutz in Anspruch zu nehmen.


